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nachrichtlich: 

 
Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg 
Kreisentwicklung, Bau und Umwelt 
Flensburger Straße 7 
24837 Schleswig 

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung 
Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht) 

 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 Landes-
planungsgesetz (LaplaG) i.d.F. vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des Landesverwaltungsgeset-
zes vom 1. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 508); 
 

 26. Änderung des Flächennutzungsplanes und  

 Bebauungsplans Nr. 105 der Stadt Schleswig 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB – Ihr Schreiben vom 
29.06.2021 

 

Die Stadt Schleswig plant die 26. Änderung ihres Flächennutzungsplanes und Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 105 „Auf der Freiheit – Ostteil“ für das im Osten des Stadtgebie-
tes, nordwestlich der Schlei, südwestlich der ehemaligen Zuckerfabrik und südöstlich der 
Pionierstraße gelegene insgesamt etwa 10,9 ha umfassende Teilgebiet der ehemaligen 
Kasernenanlage ‚Auf der Freiheit‘. 
Wesentliche Planungsinhalte und -ziele sind die Bereitstellung von 

 Allgemeinem Wohnraum, 

 Sozial gebundenem Wohnraum, 
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 Nutzungsmöglichkeiten für kleinere Büroflächen wie Steuerberater, Rechtsanwälte, 
etc., 

 Dienstleistungsbetrieben, 

 Kleinerer Manufakturen zum Kloster (Kunst- und kleine Handwerksbetriebe), 

 Bäckerei mit offenen Angeboten und Kursen, 

 einem Meditationszentrum, 

 der Mühle Nicola, 

 einem Hotel mit Wellness-Bereich und gehobener Gastronomie. 
 
Zu dem Planungsvorhaben der Stadt Schleswig wird auf der Grundlage der vorgelegten 
Planunterlagen aus landes- und regionalplanerischer Sicht wie folgt Stellung genommen: 
 
Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich insbesondere aus dem Landesentwick-
lungsplan Schleswig-Holstein vom 13.07.2010 (LEP; Amtsbl. Schl.-H. 2010 Seite 719), der 
Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 (LEP-Entwurf 
2020; Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein vom 17.11.2020 – IV 60 - 7813/2020-UV –; 
Amtsbl. Schl.-H. 2020 Seite 1621) sowie dem Regionalplan für den Planungsraum V (RPl V; 
Amtsbl. Schl.-H. 2002 Seite 747). 
 
Zu dem Planungsvorhaben war mit Schreiben vom 07.12.2020 (Az. IV 625 – 504 – F26Ä / 
B105) Stellung genommen worden. Aus Sicht der Landesplanungsbehörde war das Vor-
haben begrüßt worden, zudem war bestätigt worden, dass Ziele der Raumordnung den 
Entwürfen der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 
105 „Auf der Freiheit – Ostteil“ erkennbar nicht entgegenstanden. 
Gleichwohl war das Erfordernis gesehen worden, das Planungsvorhaben innerhalb Stadt-
Umland-Kooperation Schleswig in den Arbeitskreis Wohnen in die Abstimmung zu brin-
gen. Darüber hinaus sollte das Ferienwohnen (Allgemeines Wohngebiet, Baufeld Nr. 5) 
mittels Nutzungs- und Betreiberkonzepten gewährleistet werden, ein Dauerwohnen war 
auszuschließen.  
 
Den aktuellen Planunterlagen ist zu entnehmen, dass im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung die Umlandgemeinden den vorgelegten Planungen der Stadt Schleswig zwar zuge-
stimmt haben. Ob jedoch der Arbeitskreis Wohnen beteiligt worden ist und eine Empfeh-
lung ausgesprochen hat, ist den Planunterlagen nicht zu entnehmen. Insofern sollte die 
Begründung um diesen Punkt ergänzt werden. 
Gleiches gilt für die Sicherung des Ferienwohnens. Hier war angeregt worden, mittels Nut-
zungs- und Betreiberkonzepten dieses zu sichern, insbesondere für den Fall, dass eine 
Einzelveräußerung der Ferienwohneinheiten erfolgen sollte. Auch diesbezüglich enthalten 
die Planunterlagen keine weiteren Angaben. Daher sollte dieser Aspekt ebenfalls ergänzt 
werden. 
 
Zudem befindet sich ein Teil des angedachten Plangebietes in einem nicht ausreichend 
geschützten Hochwasserrisikogebiet an der Küste. Im Rahmen der in Vorbereitung befind-
lichen Neuaufstellung des Regionalplans wird dieser Bereich gemäß LEP-Entwurf 2020 
möglicherweise als Vorranggebiet für den Küstenschutz und die Klimafolgenanpassung im 
Küstenbereich festgelegt werden. Die Vorranggebiete sind von neuen baulichen Anlagen, 
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die nicht dem Küstenschutz dienen, und sonstigen nur schwer revidierbaren Nutzungen, 
die im Konflikt mit Belangen des Küstenschutzes und der Anpassung an den Klimawandel 
stehen, freizuhalten. Nur in begründeten Fällen kann vom Vorrang des Küstenschutzes 
und der Klimafolgenanpassung abgewichen werden (Ziffer 6.6.1 Abs. 2 LEP-Entwurf 
2020). Insofern wird empfohlen die Planung frühzeitig mit dem Landesbetrieb für Küsten-
schutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) als zuständiger Küs-
tenschutzbehörde abzustimmen und diesen im weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Im Ergebnis wird an der o. g. Stellungnahme festgehalten. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 
einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die För-
derungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme 
nicht verbunden. 
 
Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, werden er-
gänzend folgende Hinweise gegeben: 
 
Die Benennung der Ökokonten ist für die Verortung der Ausgleichsflächen nicht ausrei-
chend. Die Flächen müssen in der Begründung zum Bebauungsplan eindeutig räumlich 
verortet werden. Ich empfehle hierfür eine kartografische Darstellung. 
 
gez. Daniel Möller 
 



Stadt Schleswig - Bebauungsplan Nr. 105 der Stadt Schleswig
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Abwägungstabelle | BOB-SH Bauleitplanung

Nr.: 1012 Details
eingereicht am: 28.07.2021 Institution: LLUR-Flensburg (Außenstelle Nord) LLUR Nord / UFB Flensburg Julia Thiele

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein
Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung / Empfehlung
Az.: 7414.22/52/2021, 4.2 k.A.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie bereits in meiner Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung der TöB in diesem Verfahren mit-
geteilt, umfasst und berührt der Bebauungsplan Nr. 105 der Stadt Schleswig Flächen die Wald im
Sinne des Landeswaldgesetzes sind. Dies betrifft die bewaldete Böschung des ehemaligen Bah-
ndammes im Nordwesten, sowie Teile der, über das Plangebiet hinausgehenden, Waldfläche im
Nordosten. Die Planung sieht hier zum einen die direkte Inanspruchnahme dieser Flächen durch
Überbauung vor, zum anderen sind gemäß § 24 Abs. 1 LWaldG zwischen Bebauung und Wald-
flächen Abstände von 30 Metern einzuhalten.
Im Zuge der bisher erfolgten Planschritte wurden die Baugrenzen des Baufeldes im Nordosten des
Plangebietes bereits zurückgenommen, um Konflikte mit den Bestimmungen des Landeswaldge-
setzes zu verringern. Zur Realisierung der nun vorliegenden Planungen ist dennoch eine Wal-
dumwandlung zweier Teilflächen von insgesamt 0,6755 ha Größe erforderlich.
Der Flächeneigentümer hat bei der unteren Forstbehörde Unterlagen eingereicht, auf deren Grund-
lage geprüft wurde, ob eine Genehmigung zur Umwandlung der betroffenen Waldflächen in Aussicht
gestellt werden kann. Im Ergebnis konnte, nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde,
eine Inausichtstellung der begehrten Genehmigung erfolgen. Ein Genehmigungsbescheid kann
ergehen, sobald der Bebauungsplan Bestandskraft erlangt hat. Der Vollzug der Waldumwandlung
wird dabei an den Baubeginn und zu beachtende artenschutzrechtliche Fristen geknüpft. Es ist
ein Ausgleich und Ersatz in Form einer Erstaufforstung in zweifacher Größe im selben Naturraum
’Angeln’ zu erbringen. Die Flächen sind bereits gesichert und forstbehördlicherseits anerkannt.
Die Umwandlungsfläche am ehemaligen Bahndamm wird, gemäß Planzeichnung, außerhalb der
Überbauung als naturnahe Grünfläche mit Baumbestand erhalten. Die unter Punkt 8. der textlichen
Festsetzungen beschriebenen Pflegemaßnahmen der Umwandlungsfläche werden begrüßt.
Der Waldabstandstreifen der verbleibenden Waldflächen wurde nachrichtlich in der Planzeichnung
dargestellt und wird von den Baugrenzen beachtet. Öffentliche Verkehrsflächen können gemäß
§ 24 Abs. 1 S.2 LWaldG auch innerhalb des Waldabstandes gelegen sein.
Forstbehördliche Belange sind somit ausreichend berücksichtigt worden.
Der Vorhabenträger wird gebeten, die untere Forstbehörde über den Verfahrensfortgang auf dem
Laufenden zu halten.
Mit freundlichen Grüßen
Julia Thiele
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Abwägungstabelle | BOB-SH Bauleitplanung

Nr.: 1011 Details
eingereicht am: 22.07.2021 Institution: LLUR Nord Flensburg Immissionsschutz Holger Wiesner

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein
Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung / Empfehlung
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume k.A.
Regionaldezernat Nord – Technischer Umweltschutz –

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Durchführung der geplanten Maßnahme bestehen aus der Sicht des Immissionsschutzes
von hier aus Bedenken.
In dem Schallgutachten sind teilweise nicht vollumfänglich alle auftretenden Emissionen dargestellt
worden. Damit wird die Immissionssituation nicht richtig dargestellt, was zu Einschränkungen der
geplanten Nutzungen führen könnte. Weiterhin ist mit einer wesentlichen Überschreitung der zuläs-
sigen Immissionsrichtwerte bei den nächstgelegen schutzbedürftigen Räumen zu rechnen.
Die Berechnungen können von hier aus nicht weiter nachvollzogen werden, da teilweise die
entsprechenden Listen der Eingabedaten und Berechnungsergebnisse nicht beigefügt sind.
Zu nennen ist aber insbesondere der Ansatz für das Veranstaltungszentrum der „Heimat“.
In dem Gutachten wird angeführt, dass Veranstaltungen bis zu 600 Personen möglich sind.
In den Berechnungen werden aber nur 400 Personen für private Feiern berücksichtigt. Insgesamt
sind auch die angenommenen Einwirkzeiten von nur 15 Minuten für das Verlassen des Veranstal-
tungsgebäudes zu gering angesetzt.
Somit sind die durchgeführten Berechnungen insgesamt in Frage zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Wiesner
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Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Stadt Schleswig
Der Bürgermeister
Sachgebiet Stadtplanung
z.Hd. Herrn T. Enders
Postfach 1449
24825 Schleswig

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 30.06.2021/

Mein Zeichen: Schleswig-Fplanänd26-Bplan105/
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Kerstin Orlowski
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-20
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 01.07.2021

26. Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplan Nr. 105 'Auf der Frei-
heit – Ostteil' der Stadt Schleswig
hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Enders,

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) 
DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu.
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigen-
tümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf o-
der in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Ent-
deckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die 
Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski

www.archaeologie.schleswig










Anmerkung: Es fahren viele Radfahrer auf der Promenade "Auf der Freiheit". Unfallgefahr mit 

Fußgängern, Kindern, Hunden usw. Kann man für diese Gruppe eigene Radschnellwege einplanen? 

Stadt Schleswig – Seniorenbeirat, 01.08.2021 
 
Stellungnahme zum B-Plan Nr. 105 
 
[….] 
Wie viel Klimaschutz und Überflutungsschutz fließt aktuell in den B-Plan 105 in Schleswig. Zur Zeit sind 
die Bauflächen offen und bei Starkregen kann das Wasser versickern. Leider zeigen die 
Umweltkatastrophen in verschiedenen Bundesländern das Überflutungsschutz sehr wichtig ist! Sind 
genügend gute, große Klimabäume (z.B. Amerikanische Linde) in den verschiedenen Bauvorhaben 
geplant? Diese halten den Boden offen und erzeugen auch ein angenehmes Klima in der Stadt. 
 
Dazu ein Auszug vom UBA: In den nächsten 25 Jahren sind in Deutschland siebenmal mehr Menschen 
von Überflutungen bedroht als heute. Deutschland braucht mehr Bäume in den Städten, mehr Grün auf 
den Dächern, mehr Raum für die Flüsse und vieles mehr. Und es muss schnell gehen, denn viele 
Maßnahmen brauchen Zeit bis sie wirken. Es dauert, bis ein Stadtbaum gewachsen ist und Schatten 
spendet in überhitzten Städten. Zugleich müssen alle politischen Ebenen mitmachen können. 
Kommunen sind als Erste von den Folgen des Klimawandels betroffen. Städte, Landkreise und 
Gemeinden sollen daher jetzt die Unterstützung erhalten, die zu ihnen passt.  
14.06.2021 | Pressemitteilung Nr. 130/21 | Klimaschutz  
Gemeinsame Pressemitteilung mit dem Umweltbundesamt (UBA) 
 
a. Zusätzlich zum B-Plan 105 sind genügend Parkbänke im öffentlichen Raum geplant? 
 
b. Sind an stark frequentierten Standorten "Auf der Freiheit mit B-Plan 105"und im Stadtgebiet öffentlich 

zugängliche Defibrillatoren geplant oder schon vorhanden? 
 
c.  Sind Bushaltestellen geplant im B-Plan 105 
 
d.  Gibt es auch öffentliche Ladestationen für E-Autos 
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